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Pflegezusatzversicherung ergänzt 
den gesetzlichen Schutz

Mit einer privaten Pflegezusatzversicherung

können Sie Ihren Versicherungsschutz aus der

sozialen oder privaten Pflegepflichtversiche-

rung ergänzen. Die privaten Krankenversiche-

rungen halten ein breites Angebot bereit, aus

dem Sie den Umfang und die Art Ihres Zusatz-

versicherungsschutzes nach Ihren persönlichen

Bedürfnissen auswählen können.

Die seit 1. 1. 1995 bestehende Pflegepflicht-

versicherung bietet dem Pflegebedürftigen ei-

nen Grundschutz für ambulante, seit dem 1. 7.

1996 auch für stationäre Pflege. Umfang und

Art der Leistungen sind dabei genau vom Ge-

setzgeber festgelegt worden. Da aber die

tatsächlichen Aufwendungen im Pflegefall oft

deutlich höher sind, ist auch nach Einführung

der Pflegepflichtversicherung die zusätzliche

private Vorsorge für den Pflegefall empfehlens-

wert und sinnvoll.

Der Gesetzgeber hat in der Begründung zum

Pflegeversicherungsgesetz ausgeführt: „Mit

den Leistungen der Pflegeversicherung wird ei-

ne Vollversorgung der Pflegebedürftigen weder

angestrebt noch erreicht. Die Pflegeversiche-

rung stellt eine soziale Grundsicherung in Form

von unterstützenden Hilfeleistungen dar, die Ei-

genleistungen der Versicherten nicht entbehr-

lich machen.“

Maximal 2.800 DM im Monat zahlt die

Pflichtversicherung bei schwerster Pflegebe-

dürftigkeit für Pflegeeinsätze zu Hause. Das

sind pro Tag weniger als 95 DM. Der tatsächli-

che Betreuungsbedarf beträgt in dieser Pflege-

stufe jedoch wenigstens fünf Stunden am Tag,

wobei der Pflegeeinsatz pro Stunde durchaus

40 DM und mehr kosten kann. Auch im Pflege-

heim fallen hohe Kosten an. Zwischen 4.500

DM und gut 6.000 DM kostet heute ein Heim-

platz. Zuweilen rechnen die Häuser bestimmte

Leistungen noch zusätzlich ab. Bis zu 2.800 DM

übernimmt die Pflichtversicherung für einen

Pflegeplatz, und zwar auch nur für die reinen

Pflegekosten. Unterkunft und Verpflegung

müssen in jedem Fall vom Heimbewohner sel-

ber bezahlt werden. Nur in seltenen Ausnahme-

fällen können zur Vermeidung von außerge-

wöhnlichen Härten höhere Leistungen als

2.800 DM gewährt werden. Pflegebedürftige

müssen deshalb trotz der Pflegepflichtversiche-

rung weiterhin damit rechnen, erhebliche Beträ-

ge aus der eigenen Tasche zahlen zu müssen.

Um dieses Risiko zu begrenzen oder zu ver-

meiden, können Sie Ihre Pflegepflichtversiche-

rung durch zwei Formen der Pflegezusatzversi-

cherung ergänzen, die Pflegetagegeldversiche-

rung und die Pflegekostenversicherung.

Die Pflegetagegeldversicherung

Hier erhalten Sie im Falle der Pflegebedürf-

tigkeit ein Pflegetagegeld. Wie hoch dieses

Pflegetagegeld sein soll, legen Sie bei Abschluß

der Versicherung selber fest. Sie können z.B.

ein Tagegeld von 50 DM, gegen entsprechend

höheren Beitrag auch ein Tagegeld von 100 DM

oder in einigen Tarifen auch mehr versichern.

Das vereinbarte Pflegetagegeld erhalten Sie im



Pflegefall unabhängig von Ihren tatsächlichen

pflegerischen Aufwendungen. Kostennachwei-

se sind also nicht erforderlich. Unterschieden

wird allerdings nach dem Grad der Pflegebe-

dürftigkeit und bei einigen Tarifen auch danach,

ob der Pflegebedürftige zu Hause oder in einem

Heim gepflegt wird.

Die Pflegekostenversicherung

Die Pflegekostenversicherung knüpft dem-

gegenüber an die Leistungen aus der Pflichtver-

sicherung an. Es werden also Kosten übernom-

men, die nach Vorleistung der gesetzlichen oder

privaten Pflichtversicherung verbleiben. Je

nach Ihren individuellen Bedürfnissen können

Sie zwischen Tarifen wählen, die die verbleiben-

den Restkosten ganz oder teilweise überneh-

men. In vielen Tarifen sind gleichzeitig Höchst-

grenzen für die Erstattung vorgesehen.

Wie werden die Beiträge berechnet?

Die Beiträge einer Pflegezusatzversicherung

hängen ab vom gewählten Leistungsumfang,

vom Eintrittsalter sowie dem Gesundheitsrisiko

bei Versicherungsabschluß und dem Ge-

schlecht. Im Grundsatz gilt, daß der Beitrag in

einem Tarif umso günstiger ist, je früher die Ver-

sicherung abgeschlossen wird. Für etwa 20 DM

pro Monat kann ein 30jähriger Mann z.B. ein

Pflegetagegeld von rd. 2.000 DM pro Monat

versichern.

Zu beachten ist, daß es für alle Zusatzversi-

cherungen ein Aufnahmehöchstalter gibt, das

je nach Versicherungsunternehmen zwischen

55 und 70 Jahren liegt. Genaue Auskunft gibt

die Tabelle am Ende der Broschüre.

Die Beiträge sind nach dem sog. Anwart-

schaftsdeckungsverfahren kalkuliert. Das be-

deutet, der nicht für die Leistungen der eigenen

Altersgruppe verbrauchte Teil wird verzinslich

angelegt. Aus dem so gebildeten Kapital wer-

den dann im Alter die Leistungen der Pflegever-

sicherung bezahlt. In der Pflegezusatzversiche-

rung ist damit sichergestellt, daß jede Genera-

tion bzw. Altersgruppe für ihren eigenen

Pflegebedarf im Alter vorsorgt. Eine Umvertei-

lung zwischen den Generationen findet nicht

statt. Dies ist gerade heute besonders wichtig,

weil wir wissen, daß sich der Altersaufbau un-

serer Bevölkerung in den nächsten Jahren stark

verändern wird. Der Anteil alter Menschen an

der Gesamtbevölkerung wird erheblich zuneh-

men. Der Generationenvertrag der Sozialversi-

cherung wird damit vor große Probleme ge-

stellt. Das Anwartschaftsdeckungsverfahren

der privaten Kranken- und Pflegeversicherung

sorgt hingegen heute schon für morgen vor.

Werden die Leistungen der 
Pflegezusatzversicherung im Laufe 
der Jahre angepaßt?

Die Preise für Waren und Dienstleistungen

steigen von Jahr zu Jahr. Das gilt auch für 

Gesundheitsleistungen und für pflegerische

Dienstleistungen.



In der Pflegepflichtversicherung hat der Ge-

setzgeber die Leistungen per Verordnung fest-

geschrieben. Nur wenn der Verordnungsgeber

die Leistungen von Zeit zu Zeit erhöht, ist es

möglich, daß die Preissteigerungen ausgegli-

chen werden.

Auch die Leistungen in der Pflegezusatzver-

sicherung sollten von Zeit zu Zeit angepaßt wer-

den. In den meisten Zusatztarifen ist vorgese-

hen, daß die Versicherung dem Versicherten in

bestimmten Zeitabständen eine Erhöhung sei-

nes Versicherungsschutzes anbietet. Der Versi-

cherte ist selbstverständlich frei in seiner Ent-

scheidung, ob er dieses Angebot, das übrigens

ohne erneute Prüfung des Gesundheitsrisikos

erfolgt, annehmen möchte. Bei einigen Zusatz-

tarifen ist eine Erhöhung des Versicherungs-

schutzes direkt an die Leistungsverbesserun-

gen der Pflegepflichtversicherung gekoppelt.

Wer kann eine Pflegezusatz-
versicherung abschließen?

Die Pflegezusatzversicherung ist insbeson-

dere zur Aufstockung der Leistungen aus der

Pflegepflichtversicherung gedacht. Sie richtet

sich deshalb wie diese an Personen, die ihren

ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik

Deutschland haben. Bei einem vorübergehen-

den Auslandsaufenthalt kann der Versiche-

rungsvertrag fortgesetzt werden. Die Leistun-

gen aus der Zusatzversicherung werden eben-

so wie in der Pflichtversicherung grundsätzlich

nur im Inland gewährt. Einige PKV-Unterneh-

men bieten jedoch an, daß der Versicherungs-

schutz in der Zusatzversicherung durch beson-

dere Vereinbarung auch auf das Ausland ausge-

weitet werden kann.

Wann besteht Pflegebedürftigkeit?

Pflegebedürftigkeit liegt in der Pflegepflicht-

versicherung vor, wenn jemand längerfristig so

hilflos ist, daß er für die Verrichtungen im Ablauf

des täglichen Lebens in erheblichem Umfang

auf die Hilfe von Mitmenschen angewiesen ist.

Bei Kindern ist für die Feststellung der Pflege-

bedürftigkeit der zusätzliche Hilfebedarf ge-

genüber einem gesunden gleichaltrigen Kind

maßgebend.

Die meisten Zusatztarife der PKV definieren

die Pflegebedürftigkeit nach denselben Kriterien

wie die Pflegepflichtversicherung. Durch ein me-

dizinisches Gutachten wird entschieden, ob 

jemand erheblich pflegebedürftig (Stufe 1),

schwerpflegebedürftig (Stufe 2) oder schwerst-

pflegebedürftig (Stufe 3) ist. Ist eine solche 

medizinische Beurteilung innerhalb der Pflicht-

versicherung bereits erfolgt, dann gilt diese Ein-

stufung in aller Regel auch für die Zusatzversi-

cherung.

Einige Versicherungen bieten auch Tarife an,

die nur Leistungen in der Pflegestufe 2 oder 3

gewähren, nicht aber in der Pflegestufe 1. Der

Beitrag ist dementsprechend geringer. Selbst-

verständlich bleiben dem Versicherten in der

Pflegestufe 1 dann die Leistungen aus der

Pflichtversicherung erhalten. Ein Zusatzversi-



cherungsschutz besteht in diesem Falle nur bei

mindestens schwerer Pflegebedürftigkeit.

Wann erhält man Leistungen 
aus der Zusatzversicherung?

Alle Leistungen werden – wie in der Pflicht-

versicherung – aufgrund eines Antrags gewährt

und zwar ab dem Zeitpunkt der Antragstellung,

wenn die entsprechenden Anspruchsvoraus-

setzungen erfüllt sind. Das heißt, es muß Pfle-

gebedürftigkeit eingetreten und medizinisch

festgestellt worden sein. Allerdings ist darauf

hinzuweisen, daß nach Abschluß einer Pflege-

zusatzversicherung bei den meisten Tarifen

zunächst eine dreijährige Vorversicherungszeit

(Wartezeit) eingehalten werden muß. Bei Pfle-

gebedürftigkeit wegen eines Unfalles gilt die

Wartezeit nicht. Übrigens: Auch die Pflege-

pflichtversicherung kennt solche Wartezeiten,

sie betragen dort bis zu fünf Jahre.

Gibt es eine staatliche Unter-
stützung für eine Pflegezusatz-
versicherung? 

Es ist das ausdrückliche Ziel des Gesetzge-

bers, daß möglichst viele Menschen neben der

Pflichtversicherung frühzeitig private Vorsorge

für den eventuellen Pflegefall bilden. Deshalb

können alle Steuerpflichtigen, die nach dem 

31. Dezember 1957 geboren sind, in ihrer

Steuererklärung die Beiträge für eine Pflegezu-

satzversicherung bis zu 360 DM gesondert gel-

tend machen. Das zu versteuernde Einkommen

wird dann entsprechend gemindert.

Der Gesetzgeber hat hierzu in der Begrün-

dung zum Pflegeversicherungsgesetz aus-

drücklich festgestellt: „Die soziale Pflegeversi-

cherung stellt eine Grundsicherung dar. Des-

halb ist es erwünscht, daß private und

freiwillige zusätzliche Vorsorge die Pflegeversi-

cherung ergänzen. Insbesondere junge Versi-

cherungsnehmer, denen das Pflegerisiko noch

nicht deutlich vor Augen steht, sollen sich früh-

zeitig versichern und dazu einen steuerlichen

Anreiz erhalten. Ein zusätzlicher Höchstbetrag

von 360 DM reicht dafür aus, weil sie infolge ih-

res niedrigen Eintrittsalters mit günstigen Versi-

cherungsprämien einen zusätzlichen Versiche-

rungsschutz aufbauen können." 

Pflegegeld im Ausland?

Grundsätzlich sind die Leistungen der Pfle-

geversicherung auf das Inland beschränkt. Al-

lerdings kann die Pflegepflichtversicherung wie

die Pflegezusatzversicherung auf freiwilliger

Grundlage im Ausland leisten.

Wenn Sie noch Fragen haben: 

Die privaten Krankenversicherungsunter-

nehmen erteilen Ihnen gerne weitere Auskünf-

te. Einen Überblick über das Zusatzversiche-

rungsangebot entnehmen Sie bitte der nachfol-

genden Tabelle.
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Pflege- Pflege- Aufnahme-
tagegeld- kosten- höchst-

versicherung versicherung alter

ALBINGIA Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft x – 60

Alte Oldenburger Krankenversicherung V.V.a.G. x – 65

ARAG Krankenversicherungs-AG x x 65

AXA Colonia Krankenversicherung AG – x 65

Barmenia Krankenversicherung a.G. x – 60

Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft x – 59

BERLIN-KÖLNISCHE Speziale Krankenversicherung x – 59

CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT x – 59

Continentale Krankenversicherung a.G. x x 65

COSMOS Krankenversicherung Aktiengesellschaft x – 55

DBV-Winterthur Krankenversicherung AG x – 65

Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit x – 64

Delfin Direkt Krankenversicherung AG x – 60

Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft x x 70

DEVK Krankenversicherungs-AG x – 60

DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein a. G. x – 60

Familienfürsorge Krankenversicherung a.G. x – 65

Generali Krankenversicherung AG x – 60

GLOBALE Krankenversicherungs-AG x – 64

Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft x x 65

Hallesche-Nationale Krankenversicherung a.G. – x 55

Hanse-Merkur Krankenversicherung a.G. x – 60

Hanse Regional Krankenversicherung AG x – 60

INTER Krankenversicherung aG x – 65

Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft
der HUK-Coburg (HUK-Coburg-Krankenversicherung) x – 65

Landeskrankenhilfe V.V.a.G. – x 60

LVM Krankenversicherungs-AG x – 64

Mannheimer Krankenversicherung AG – x 60

MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. x – 60

NOVA Krankenversicherung a.G. x – 65

Nürnberger Krankenversicherung AG x – 55

Quelle Krankenversicherung Aktiengesellschaft x –- 65

R+V Krankenversicherung AG x – 60

SIGNAL Krankenversicherung a.G. x – 60

Süddeutsche Krankenversicherung a.G. x – 65

Union Krankenversicherung Aktiengesellschaft x – 55

UNIVERSA Krankenversicherung a.G. x – 55

Vereinte Krankenversicherung Aktiengesellschaft x – 65

VICTORIA Krankenversicherung AG x – 60


